
eın Zzaırısches Kamerateam hindern hineingezogen. Er begléitete Kardı- INa  — für ıne Reorganisation der
nal Malula nach Rom un: löste da-wollen, den Abflug des Kardıiınals Pfarrseelsorge. Diese Rückzugsbereit-

filmen ach nıcht ganz einem .Mo- mıt Untersuchungen über diesen schaft, die zunächst wen1g MI1t dem
Nat wurde die Schließung der katho- Fall Mobutu Malula tiun hat, 1St
lıschen Druckerei WAar wiıeder rück-

Vorgang 1mM Politbüro un 1mM Er-zıiehungsminısterıum AUsS. auch das Ergebnis einer realistischen
vängıg gemacht MI1t der Begründung, Dıe Kırche scheint sıch indessen autf Einschätzung der eıgenen Kräfte Bıs-
123 Familienväter kınderreicher Fa- weıtere Konflikte einzustellen. Zu her sind 40 0/9 aller Priester nıcht 1ın
miılıen lieben On arbeitslos. och Jahresbeginn fand ıne 1m ganzech der Pfarrseelsorge, sondern 1n ande-
die Bespitzelung der Geistlichen Land vorbereıtete Konferenz über i1CeN Aktivitäten engagıert. Insgesamt
wurde mittlerweile organısıert. „Kirche un: Entwicklung“ Auft 75 0/9 aller Schulen werden VO kırch-

ıhr kam often Z Sprache, daß INa lıchen Stellen geleitet, aber die HilfteMitglieder der Parteijugend mussen
alle „subversiven“ Außerungen, dıe damıt rechne, daß in absehbarer eıt aller Geistlichen 1STt alter als Jahre
1n den Kirchen des Landes allen, die ausländischen Miıssıonare das Aus Europa 1St mıiıt Nachwuchs kaum

Land verlassen werden und dafß INa  — noch rechnen. In dem Konfliktverzüglıch melden Darunter fallen
auch alle Gebete für Kardıinal alu- ZU Rückzug der Kirche Au dem 7zwiıischen dem Präsidenten un: dem
la uch der Rektor der National- Erziehungs- un Gesundheitswesen Kardinal scheint die ENSC Verzah-
unıversıität, Bischof Tshibangu, ohnehin auch Nn personeller Nung VO kirchlichem un staatlichem
ein international bekannter Theolo- Überforderung BCeZWUNSCH se1ın WEeI - Einflu{fß ine Sanz persönliche Fär-
SC, wurde inzwischen 1n den Disput de Die freı werdenden Kräfte braucht bung erhalten haben

Vorgänge und EntwicklungenVorgänge und ia gen
Eın Wendepunk 1ın der Liturgiereform
Neue Entwicklungen der Schweiz und 1n der Bundesrepublik
Verschiedene Anzeıichen scheinen daraufhin deuten, des Konzıils hingewiesen. In der stufenweiısen Ausfüh-
dafß 1n den VErSaNSCHC Onaten 1n der Entwicklung rung des Retformbeschlusses War der Anteıl der varıablen
der Liturgiereform ıne NECUE Phase eingesetzt hat Meh- Elemente auch beträchtlich vermehrt worden. och
Gn Stellungnahmen un Entscheidungen ın einıgen wurde der in den kirchenamtlichen Bestimmungen da-
Teıilen des deutschen Sprachgebietes und auch der Öm1- für abgesteckte Rahmen mehr und mehr als CN CIND-
schen Kongregatıon für den Gottesdienst berücksichtigen funden; hielt doch eLw2 die römische Instruktion über
offensichtlich stärker als bisher die Ertfahrungen AUS acht „Meßteiern mit Gruppe  «“ VO 15. Maı 1969, VO  e} gering-
Jahren nachkonziliarer liturgischer Reformen. fügıgen Variationsmöglichkeiten abgesehen, der Gestalt

der Gemeindemesse als obligatorisch auch für die
Euchariestiefeiern eınes kleinen Kreises fest! Die Schwei-Verlautbarung der Schweizer Bischotskonterenz
zer Handreichung, die 1n Zusammenarbeit mıiıt Vertretern

In orm eıner knappen Rahmenverordnung hat die der Priester- un: Seelsorgeräte vertafßt wurde, tragt den
Schweizer Bischofskonferenz 1m September 1971 „Weı- Erfahrungen Rechnung. Hınsichrtlich der eucharıstischen
SUNSCH Z  - Mefstfejer für bestimmte Personenkreise und Versammlungen bestimmter Personenkreise und Grup-
1n Gruppen erlassen. Erläuterungen un praktische PCHNMESSCH erklärt s1e° „Dabei annn ıcht eintfach das
Folgerungen dazu finden sıch 1n der Z Dokument der Modell der Gemeindemesse übernommen werden, viel-

mehr 1St die Eucharistie 1n einer ıhnen entsprechendenBischofskonferenz gehörigen „Handreichung der Liturgi1-
schen Ommıssıon der Schweiz“ Weıse gestalten.“
Ahnliche Richtlinien anderer Bischofskonferenzen be- ıne solche entsprechende Gestaltung braucht sıch nach
o sıch bisher 1LUFr auf Mef{ifsteiern mMıt einem kleinen der Erkliärung der Schweizer Bischofskonferenz iıcht auf
Kreıs VO Teilnehmern un auf die raumliıchen Gegeben- die auch ın der Gemeindemesse freı auswählbaren Teile
heiten außerhalb eines lıturgischen Ortes. Die Schweizer beschränken. Neu 1St die Erlaubnis, aus den.Orationen
Weıisungen gelten unabhängig VO der Zahl der Mıt- des Meßbuches entweder geeignete auszusuchen oder
teiernden für Messen, deren Teilnehmer bestimmten offizielle Texte 1mM Hınblick auf die Mitfeiernden un das
Kategorıen angehören. In der ergänzenden Handrei- Thema aNZUDaSSCH oder ST ıne bestimmte
chung werden als Beıispiele für „bestimmte Personen- Feıer NnNEu“uEC Texte schaften“. Damıt hat die Schweizer
kreise“ ZCENANNLT aufgrund der sozliologischen S1tuation Bischofskonferenz das 1n der anNnzCch nachkonziliaren

Alleinstehende, Gastarbeiter, Hotelfachangestellte, Liturgiereform bisher wenıgstens theoretisch aufrecht-
Kıinder, Jugendliche und aufgrund besonderer seelsorg- erhaltene Prinzıp aufgehoben, wonach diese Gebetstexte
licher Rücksichtnahme oder Zielsetzung Studenten, der völlig treien Gestaltung durch das Vorbereitungs-
Apostolatsgruppen, regelmäßige Teilnehmer werktäg- teaım der durch den Zelebranten sınd. Das
lıcher Eucharistiefeiern, Touristen. Auf dıe Berücksichti- Dokument der Schweizer Bischöfe appelliert die Ver-
sSunz der Sıtuation der Teilnehmer dem jeweiligen antwortlichen, hıerbei die nötıge Sachkenntnıis un: Sorg-

falt walten lassen.Gottesdienst hatte War bereits die Liturgjiekonstitution
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ehrnoch als bei den Orationen wurden 1n den kirchen- bereitete Eucharistiefeier stattfinden, die in erster Linıe
1mtlıchen Dokumenten Änderungen Eucharistischen für bestimmte Zielgruppen gyedacht 1St und 1mM Rahmen
Hochgebet, dem früheren Kanon der Messe, als u der für die Mefifsfteier kleiner Gruppen geltenden Bestim-
erlaubter Eingriff Die Bischöfe der Schweiz INUNSCH bleibt. Demnach können außer den 1n der Ge=-
scheinen 1U  . MIt gyewıssen Modifikationen einverstan- meindemesse varıablen Elementen tfür die Oratıonen
den se1n: „Die Danksagung (Eucharistie), die für die Wahrung des Grundgedankens der Vorlagen
Hochgebete ıcht TU  an charakteristisch, sondern wesent- dere Formulierungen verwendet werden, W 3as ine en-
lıch 1St, ann VO  vur der 1in der Prätfation aktualisiert WeI- SCI«EC Bindung darstellt als 1N der Schweiz gefordert.
den Einsetzungsbericht, Anamnese und Epiklese, die Neben der Wahl anderer Schriftlesungen als ın der ese-
wesentlichen Stücke jedes Hochgebetes, sınd unberührt ordnung angegeben, annn die Stelle der Predigt eın
VO Änderungen un Anpassungen lassen. Die inter- geistliches Gespräch Leitung des priesterlichen Vor-
zessorischen Elemente sollen ıcht ungebührlich erwel- stehers der Feier FFeLEN In einer Zusatzerklärung stellte
Lert werden, zumal S1e 1mM Allgemeinen Gebet ıhren Bischof Kempf fest: „Die vier amtlichen Hochgebete
eigentlichen Platz haben.“ bleiben sıch verbindlich“.
Dıie Weisungen der Schweizer Bischofskonferenz führen Abgesehen VO  3 den Einzelfragen der Gestaltung werten
ohne Zweitel für ıhren Bereich die lıturgische Entwick- die Limburger Richtlinien WwWwe1l grundsätzliche Probleme
Jung einen erheblichen Schritt weıter. Dıie Neue Phase auf Wıird die bisher als hilfreich und nutzlich anerkannte
ayırd wenıger durch Einschärfung DO  S Vorschriften un Abstimmung und Koordinierung zwischen den Diöozesen
VO  S verpflichtenden Vorlagen gekennzeichnet sein als der Deutschen Bischotskonfterenz sıch in der neuen Phase
durch dıe Eröffnung einer Variationsbreite örtlicher G e- der lıturgischen Reformen nıcht mehr aufrechterhalten
staltungsmöglichkeiten. Wenn die Freiheiten der Schwei- lassen? Wıiırd der Alleingang einzelner Bıstümer dem
DÜ Verlautbarung auch aut die geNanNnNteEN Gelegenheiten ganzch Unternehmen mehr Nutzen oder mehr Schaden
und Gruppilerungen beschränkt sınd, 1St die Zahl der An- bringen? Zum anderen stellt siıch die Frage, ob der PFus-
wendungsfälle doch nıcht gering, zumal solche Messen ein- gangspunkt einer größeren Flexibilıtäit auch des soNNtag-bezogen sınd, deren Teilnehmer regelmäßig die Euchari- lichen Gemeindegottesdienstes iın der Zanz anders Dst1e Werktag mıitfeiern. Zwangsläufig wird sıch bald arteten Sıtuation eiıner kleinen Gruppe gefunden Wer-
MIt großer Dringlichkeit die rage ach der Gestaltung den aMn Koönnte nıcht die unersetzliche Integrations-der Sonntagsgottesdienste der Pfarrgemeinden stellen, funktion des 2US unterschiedlichen Teilnehmern 111-
die das Dokument noch ausklammert: denn für den mengesetzten Sonntagsgottesdienstes durch 1ne Auf-
sonntäglichen Pfarrei-Gottesdienst sınd „dıe Bestim- lösung iın Zielgruppen wenn die Entwicklung dazu
IMUNSCH der Allgemeinen Einführung T: Missale Ver-
iındlich“. weıterginge verlorengehen?

In die Monate Oktober un: November fallen wel Stel-
lungnahmen des Bischotsvikars für Liturgie un: Kirchen-
musık 1mM Erzbistum Köln, Weihbischof Frotz AusRıchtlinien des Bischofs VO Limburg
ihnen wird erkennbar, dafß auch 1mM Erzbistum öln

Für das ZUuU  — Kölner Kirchenprovinz gehörende Bıstum offensichtlich ıcht 1U  I 1n vereinzelten Fiällen ıne Dis-
Limburg veröftentlichte Bischof Kempf 1M Oktober krepanz 7zwischen dem geltenden lıturgischen Recht un
1971 „Richtlinien für die Feier der heiligen Messe“, die der liturgischen Praxıs eingetreten ISEt. Wiährend versucht
ahnliche Gestaltungsfreiheiten w1e das Schweizer oku- wird, für die Hochgebete diese Entwicklung durch den
ment vorsehen. Be1 dem Bemühen, die tätıge Teilnahme Nachweis bremsen, „wıe berechtigt die STIrCNgEC Vor-
der Mitfeiernden fördern, gerieten manche Seelsor- schrıft der Kirche SE 1U  - die ofAziell VO ihr zugelas-
gCcr emerkt Bischof Kempf einleitend 1n eınen Aanones benutzen“, wırd für die Orationen
Konflikt miıt den geltenden Bestimmungen über die Ge- ıne StTtarre Bindung an die offiziellen 'Lexte aufgegeben.staltung der Liturgie. „Manche Rıten, meınen S1€, In eıiner Erklärung VOTL den Dechanten 1mM Kloster Lang-hätten 2um noch Symbolkraft, un auch die u  3 waden vertrat ‘ Bischofsvikar Frotz die Meınung, der
wıeder test vorgegebenen Gebetstexte seıen ZU Teıl 1N- Zelebrant habe die Jegıtiıme Möglıichkeit, die Oratıonen
haltlich allgemein un sprachlich überschwenglich selbständig übersetzen, bıs einmal der offizjelle
oder altertümlich tormuliert.“ Gewünscht werde mehr ext des Me(lßbuches 1n einer gyültıgen un
Raum für Spontaneıtät 1N der Gestaltung der Mefisfeier, Sprache vorliege. Für bestimmte Themen, ftür die sıch
besonders 1n der Formulierung der Gebetstexte. „Man keine Oratıonen vorfänden, „ware iıne treıije Gestaltungsollte diese Seelsorger ıcht vorschnell verurteilen un angebracht“. In diesem Punkt besteht also 7zwischen den
ihnen iıcht Neuerungssucht oder Geltungsbedürfnis reı erwähnten Außerungen Übereinstimmung.
unterstellen.
Die nach Beratung 1n der Plenarkonferenz des Gelst- Symptome einer erfreulichen Entwicklunglichen Rates un 1mM Priesterrat im Eınvernehmen mMIt
dem Diıözesansynodalrat erlassenen Rıchtlinien stımmen Wenn InNan diese als symptomatısch tür ıne Weıterent-
mMIt der Verlautbarung der Schweizer Bischofskonferenz wicklung werten darf, könnte sıch 1n ıhnen eın bemerkens-
darın überein, da{fß auch für die werktägliche Gemeıinde- werftfer Wandel ankündigen. Versuchte INa  a bisher, die

die Gestaltungsfreiheiten einer Gruppenmesse - Anpassung die konkrete Sıtuation der jeweiligen
gewendet werden können. In eiınem anderen Punkrt gehen gottesdienstlichen Versammlung durch eın Angebot meh-
die Limburger Rıchtlinien ber s1e hinaus: Unter be- Textvorlagen erreichen, AauUs denen ausgewählt
stımmten Vorbehalten annn ın Gemeıinden, deren difie- werden konnte (und mußte), würde 1U Aufgabe der
renzılıerte Struktur das nahelegt, auch den üblichen für die Gestaltung des Gottesdienstes Verantwortlichen
Gottesdienstzeiten Sonntagen ine umsıchtig VOT- werden, die Situationsbezogenheıit auch dieser Teıle der
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Liturgıie durch freie Textgestaltungeh sicherzustellen. An- sowohl den £heologischen un liturgischen Ertordernissen
satzpunkte DZzu tanden sıch bereits 1n den VO  w} den Bı- eınes Hochgebetes Ww1e auch der Eigenart der deutschen
schöfen des deutschen Sprachgebietes approbierten „Richt- Sprache gyerecht werden“. Die Bıschotskonferenzen haben
linıen un nregungen für die Me(ßfteier miıt Kındern“. 1ın Aussıcht gestellt, gegebener eıt diese Texte gemäfß
Diese Rıchtlinien, die als ein wegweisendes un: mutıges den Regelungen der Liturgiekonstitution dem Aposto-
Dokument der Bischofskonterenzen werden IMUS- lischen Stuhl vorzulegen.
SCIHI1, haben freilıch auch die Notwendigkeıt geze1gt, jeden Im Einklang mMIt der oben umriıssenen Phase derSchritt einer größeren lıturgischen Kreativıtät durch Reformen waren beide Ausschüsse gewiß gut beraten,Intensivierung der Ausbildung un: Weıiterbildung des WEeNn S1e auf die Herausarbeitung der wesentlichen Struk-Klerus und der der Liturgiegestaltung unmıiıttelbar be-
teilıgten Laıen begleiten.

turelemente un die Erstellung modellhafter Vorlagen
mehr Wert als auf fixierte Texte legen würden.

Arbeitsausschüsse für eue Hochgebete Geftestigte Position der Gottesdienstkongregation
Die stufenweise fortschreitende Entwicklung äßt siıch sehr Es 1St bekannt, WwW1e zunächst das „Consilium“ ZUr Aus-

führung der Liturgiereform un: dann die hauptsächlicheutlich Eucharistischen Hochgebet der Messe ab-
lesen. Be1 den Vorbereitungsarbeiten tür die Liıturgie- daraus hervorgegangene jJunge römische „Kongregatıion
konstitution War überlegt worden, ob das Hochgebet für den Gottesdienst“ manchen Angrıiffen auSgeSELZt 1St

un: innerhalb der Dienststellen der Kurie Anerken-wenıgstens 1n einıgen Teilen laut gebetet werden könnte,
natürlich 1Ur lateiniısch. Dıie Forderung des Mıssıons- Nnung hat rıngen mussen. ach dem weniıg y]lücklich ag1e-
bischofs W. Duschak SVD nach eiınem 7zweıten Hochgebet renden Kardinal Gut stand der NECUEC Präfekt, der Spa-

nısche Kardinal Tabera, be] seiıner Amtsübernahme VOrFrneben dem Römischen Kanon WAar ıne einsame Stimme,
die damals aum autf mehr als eın Kopfischütteln stiefß. Der keiner eichten Aufgabe. 1e]l Sympathıiıen trugen ıhm
Antrag einıger Konzilsväter, 1in der Konstitution sollte die Besuche ein, die verschiedenen tührenden litur-

gischen Gremıen 1n Spanıen und Frankreich und 1im deut-festgelegt werden, dafß das Hochgebet nıe 1N der Volks-
sprache gvebetet werden dürfe, wurde VO der zustan- schen Sprachgebiet abstattete. Antang Dezember ahm
digen Kommuissıon abgelehnt, da der Apostolische Stuhl Kardınal Tabera einer Sıtzung der Internationalen

Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen Kommiuissıon desdazu schon vereinzelt Erlaubnis erteılt hatte. Im Aprıil
1965 wurde dann den Bischofskonferenzen gestattet, deutschen Sprachgebietes 1n Salzburg teil. Biıschof Stein
tür die Präfation die Muttersprache einzuführen: 1967 VO Trier Lrug als Sprecher aller 1in der Arbeitsgemein-

schaft vVvVe  en Kommuissıonen einen umtassendenfolgte die Erlaubnis für den panNnzCch ıs dahın ein-
zıigen Kanon un: für den vernehmlichen, bisher Bericht ber die lıturgische Sıtuation 1m Sprachgebiet
leisen Vortrag Im Jahre 1968 kamen drei weıtere Hoch- VOTI,; der often die bestehenden Schwierigkeiten darlegte
gebete hinzu. Das Meßbuch VO 1970 führte ıne leicht un Wege ihrer Überwindung zeıgte. Er w1es auf den
bearbeitete Fassung des Römischen Kanons un 82 LEUEC verbreiteten Wunsch nach Gebeten un Rıten hin, die AaUuUSs

Präfationen eın. einer echt christlichen Spirıtualität uUullseTrer eıt heraus-
gewachsen sind un der Ausdrucksweise des modernen

Noch VOTr Erscheinen der drei römischen Hochgebete Menschen entsprechen. Dazu sej]en Versuche un rpro-verbreiteten sıch VOTr allem 1n Holland, dann 1ın ste1gen- bungen unerläfßlich, bei denen 114  — auf ine SCNAUC VOTL-
dem Ma{ auch 1m englischen, tranzösischen un: deut- herige Umschreibung un ENSC Beschränkung verzıich-
schen Sprachgebiet private Textfassungen och- ten musse. Als unerläßlich bezeichnete Bischof Stein die
gebete, die nıcht 1Ur als Beıispiele angeblich oder wirklich volle und uneingeschränkte Anerkennung der Vollmach-
zeitgemäßer lıturgischer Texte diskutiert, sondern 1ın der ten der Bischofskonferenzen, die nach Art der Astıtu-
Liturgie verwendet wurden. Inzwischen lıegen solche t10 Generalıis für die Meßfeier iıhre Regelungen treften
Gebete Aaus allen Hauptsprachen VOF,. Manche Kritik können. Die ausführliche Antwort des Prätekten der
diesen Texten WAar berechtigt, 1in iıhrer Verbreitung mel- Gottesdienstkongregation betonte den Wert der gegensel-dete sıch jedoch ein Anliegen, das icht mehr ber- tıgen Information un: jefß deutlich werden, daß die Er-
sehen WAar. Es tührte Zur Errichtung einer Arbeitsgruppe fahrungen Aaus anderen Ländern un: Sprachgebieten csehr
bei: der Gottesdienstkongregation, die Leitung des äahnlich sind. Kontakte dieser Art dürften dazu verhelfen,1in Rom schr angesehenen Liturgjiewissenschaftlers Prof daß die Gottesdienstkongregation ıhre Aufgabe iın der

Lengeling (Münster) die einschlägigen Fragen STU- orm eines Umschlagplatzes gesamtkiırchlicher Erfahrun-
diert. Bereıts 1mM Aprıiıl 1971 hatte die „Internationale DCcn un einer Beratungsstelle tür die Bischotskonferenzen
Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen Kommıissıon des besser erfüllen annn als durch immer Neue Instruktionen

un: Dekrete.deutschen Sprachgebietes“ (Inter-ALK) 1nNne Studien-
Sruppe beauftragt, alle miıt den Hochgebeten mMmMen- Zur innerkurialen Stärkung der Gottesdienstkongrega-hängenden Fragen untersuchen. Der Studiengruppe tiıon wıird auch die Ernennung ıhres Sekretärs Bugninigehören 1U A Bıschof Hänggı VO Basel] Aa Heraus- ZU Erzbischof beitragen, die Anftang Januar 1n Rom
geber des für die Hochgebetsforschung als Standardwerk bekanntgegeben wurde. So wird Tla  — der grund-geltenden Buches „Prex Eucharistica“, un: der Konsul- sätzlichen Bedenken, die eın solches Verstiändnis
LOr der Gottesdienstkongregation und Leiter des Litur- des Bischofsamtes yeltend gemacht werden mussen, VO
gischen Instituts Trier, Prälat Wagner, der die römische eiıner 1n ihrer Posıtion gefestigten Kongregation mehr
Arbeitsgruppe für die Erarbeitung der Hochgebete VO  e Hılfen als VO eıner 1im kurialen Nahkampf angeschlage-1968 eitete. Der Arbeitsausschuß der nter-AÄ hat den HG  - für dıe weıtere Entwicklung der lıturgischen Erneue-
Auftrag, Entwürte für Hochgebete erarbeiten, „diıe rung dürfen Heinrich Rennings
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